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Die Geschäftsstelle des Einsatzstabes Pandemie informiert zu Coronavirus: 

Hinweise für Reiserückkehrer und Empfehlung, auf Besuche in Kliniken und 

Altenheimen zu verzichten 

 

Gegenwärtig kommen weltweit, vor allem in China, Infektionen mit einem neuartigen 

Coronavirus SARS-CoV-2 vor. Die Liste der aktuellen Risikogebiete ist auf den Seiten des 

Robert Koch-Instituts (RKI) abrufbar 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html). 

Die Erkrankung mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 verläuft in den meisten Fällen als 

grippaler Infekt und ist von einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza) klinisch 

nicht unterscheidbar. Das Geschehen ist aber äußerst dynamisch. Nach Abwägung 

zwischen der Wirksamkeit von Maßnahmen und der Verhältnismäßigkeit werden 

nachfolgende Maßnahmen von der Geschäftsstelle des Einsatzstabes Pandemie am 

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration empfohlen, um eine Ausbreitung der 

Erkrankung zu verlangsamen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Jede Person sollte 

verantwortlich dazu beitragen, eine Ausbreitung zu bremsen. 

Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer aus Risikogebieten (laut RKI) einschließlich Südtirol 

sollten wenn möglich zu Hause bleiben und sich bei Anzeichen von Erkältungssymptomen 

telefonisch unter 116117 beraten lassen, ob eine diagnostische Abklärung sinnvoll ist. Dies 

gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler, Kita-Kinder als auch Arbeitnehmerinnen/er.  

Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sein 

können. Dies kann derzeit ein sinnvolles Instrument für Reiserückkehrer sein, um das Risiko 

einer möglichen Krankheitsübertragung zu verringern. Arbeitgebern wird empfohlen, solche 

Möglichkeiten zu prüfen und zu nutzen. 

Auf Besuche von Angehörigen in Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen sollte derzeit 

möglichst verzichtet werden, um das lnfektionsrisiko zu minimieren. Diese Einschränkung 

trägt auch dazu bei, dass die begrenzten Ressourcen der Schutzkleidung dort zum Einsatz 

kommen, wo sie vorrangig gebraucht werden, nämlich in der medizinischen Versorgung. 

Das Risiko einer Infektion kann grundsätzlich auch durch Kontaktreduzierung verringert 

werden. In dem Zusammenhang wird an die Handlungs-Empfehlungen des RKI für 

Veranstaltungen erinnert: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiqes 

Coronavirus/Risiko Grossveranstaltungen.html 

 

Hintergrund:  

Basierend auf den Erfahrungen der Influenzapandemie werden im Nationalen Pandemieplan 

nachfolgende Ziele von Maßnahmenphasen festgelegt. Diese gehen in der Praxis ineinander 

über, es gibt also nicht den einen Zeitpunkt, in dem alle Maßnahmen von Phase 1 auf 2 

gleichzeitig umgestellt werden. Dabei spielt die regionale Verbreitung ebenso eine Rolle wie 

die Auslastung der Versorgungssysteme. 
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1. Frühe Erkennung und Eindämmung/Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik 

("detection & containment") — in dieser Phase befinden wir uns derzeit in 

Sachsen-Anhalt. Maßnahmen sind beispielsweise Kontaktermittlung von positiv 

getesteten und Anordnung von Quarantäne. Dazu kann auch die Absage von 

Veranstaltungen gehören - das Robert-Koch-Institut hatte dazu 

Handlungsempfehlungen für Veranstalter veröffentlicht. Auch können 

Gesundheitsbehörden vor Ort dazu Entscheidungen treffen, wenn sie dies für 

sinnvoll halten, beispielsweise abhängig von der Teilnehmergruppe, z.B. ob diese 

aus Risikogebieten kommen.  

 

2. Schutz besonders gefährdeter Gruppen ("protection") — in einer nächsten Phase 

bei einem fortlaufenden Infektionsgeschehen wird fokussiert auf den besonderen 

Schutz von Menschen mit einem höheren Risiko für schwere Erkrankungsverläufe 

wie ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen. Beispielsweise durch 

vorsorgliche kontaktreduzierende Maßnahmen und besondere Informationen zu 

Hygiene-Maßnahmen. Das Land hat z.B. Beteiligte aus dem Altenpflegebereich 

entsprechend informiert und Hygiene-Hinweise gegeben.  

 

3. Folgenminderung ("mitigation") — dabei geht es insbesondere um die 

Behandlung Erkrankter und eine sinnvolle Auslastung des Versorgungssystems. 

Derzeit werden leichte Verläufe der Erkrankung beobachtet, die auch zu Hause 

kuriert werden können. Mit einer steigenden Anzahl an Erkrankten ist auch mit 

dem Auftreten schwerer Erkrankungsverläufe zu rechnen. Die medizinischen 

Versorgungsstrukturen bereiten sich auf diese vor, indem sie sich z.B. auf die 

Verschiebung geplanter Krankenhausbehandlungen einrichten falls erforderlich. 

Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums 030 / 346 465 100. Ergänzend auf 

Landesebene Infotelefon des Landesamtes für Verbraucherschutz unter 0391 2564 222. 

Informationen für die Fachöffentlichkeit inkl. Risikogebiete: www.rki.de/ncov und für 

Bürgerinnen und Bürger: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html. 
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